
Anlage 2

Amt für Kinderbetreuung und vorschulische Bildung - gravierende Änderungen 2019→2020→2021

(Übersicht zu einzelnen Haushaltsstellen)

Einnahmen

Mehreinnahmen aufgrd.

Gliederung Gruppierung Bezeichnung Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Sondereinflüsse Begründung 

geg.über RE 2019

454100 171000

Förderung von Kindern in 

Tageseinrichtungen Zuweisungen 

vom Land 17.554 € 5.000 € 50.000 € 32.446 €

Das Projekt einer Pädagogischen Qualitätsbegleitung PQB" wird seit 2020  wieder fortgeführt. Es ergeben 

sich entsprechende Mehreinnahmen.

464000 171000

Tageseinrichtungen für Kinder (a. 

Träger) laufende Zusch. vom Land 6.608.164 € 6.450.000 € 7.700.000 € 1.091.836 €

Für das Jahr 2021 wird im Vergleich zum HHJ 2019 neben einer durchschnittlichen Steigerung des 

Basiswertes auch mit einer ganzjährigen Auslastung der zusätzlich geschaffenen Platzkapazitäten gerechnet. 

Die staatliche Refinanzierung steigt entsprechend an.

464000 171100

Tageseinrichtungen für Kinder. 

Zuweisungen vom Land zum 

Elternbeitrag 1.242.400 € 1.100.000 € 1.400.000 € 157.600 €

Durch den im Jahr 2019 eingeführten "Elternbeitragszuschuss für die Kindergartenzeit" erhalten die Eltern 

aller Dreijährigen einen Zuschuss i.H.v. 100 EUR/Monat. Die staatliche Förderung wird an die Eltern in Form 

von Beitragsermäßigungen durchgereicht und führt zu entsprechenden Mindereinnahmen bei den 

Elternbeiträgen und verringert gleichzeitig auch die Beträge für die Gebührenübernahmen (Einnahmen bei 

464000.11010 und Ausgaben bei 4541.700 und 702)

464100 171000

Tageseinrichtungen für Kinder (a. 

Träger) laufende Zusch. vom Land 14.053.724 € 15.000.000 € 15.300.000 € 1.246.276 €

Für das Jahr 2021 wird im Vergleich zum HHJ 2019 mit einer durchschnittlichen Steigerung des Basiswertes 

und mit einer ganzjährigen Auslastung der zusätzlich geschaffenen Platzkapazitäten gerechnet. Die 

staatliche Refinanzierung steigt entsprechend an.

464100 171100

Tageseinrichtungen für Kinder (a. 

Träger) Zuweisungen vom Land zum 

Elternbeitrag 2.820.900 € 3.100.000 € 3.200.000 € 379.100 €

Durch den im Jahr 2019 eingeführten "Elternbeitragszuschuss für die Kindergartenzeit" erhalten die Eltern 

aller Dreijährigen einen Zuschuss i.H.v. 100 EUR/Monat. Die staatliche Förderung wird an die Freien Träger 

durchgereicht und führt zu entsprechenden Minderausgaben bei den Gebührenübernahmen (Ausgaben bei 

4541.700 und 702)

Mehreinnahmen 2.907.258 €

Ausgaben

Mehrbedarf aufgrd.

Gliederung Gruppierung Bezeichnung Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Sondereinflüsse Begründung 

geg.über RE 2019

407100

410000-

450000 Verwaltung Amt 54- Personalkosten 1.385.423 € 1.514.600 € 2.051.000 € 665.577 €

Personalzuwachs im Bereich der Verwaltung durch Schaffung zus. Stellen, welche aufgrund der 

Neueröffnung weiterer Einrichtungen erforderlich wurden.

4640**

414000-

444000 Städtische Kitas - Personalkosten 13.654.503 € 14.702.400 € 19.107.400 € 5.452.897 € Personalzuwachs im Bereich der Kitas durch Neueröffnung weiterer Einrichtungen.

464100 701000

Tageseinrichtungen für Kinder (a. 

Träger) laufende Zuschüsse; 

Betriebszuschüsse an freie 

Kindertageseinrichtungen 25.163.091 € 27.300.000 € 28.750.000 € 3.586.909 €

Die Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG erfolgt kinder- und nutzungszeitbezogen. Durch den 

Anstieg der Betreuungszahlen im laufenden Jahr 2020 und den laufenden Kita-Ausbau wird auch für das 

Jahr 2021 mit einer ganzjährigen Auslastung der zusätzlich geschaffenen Platzkapazitäten gerechnet. Der 

Mittelbedarf steigt entsprechend an.

464100 7010001

Tageseinrichtungen für Kinder (a. 

Träger) Zuschüsse für lfd. Zwecke 

für KiTa freier Träger 788.899 € 1.500.000 € 1.500.000 € 711.101 €

Auf Grundlage des StR-Beschlusses vom 27.07.2017 ist ab dem Förderjahr 2017 ein Zuschuss von bis zu 

8% möglich. Für das HHJ 2021 wird aufgrund der Basiswertsteigerung mit einem Mittelbedarf i.H.v. 

1.500.000 EUR gerechnet.

464100 718100

Tageseinrichtungen für Kinder (a. 

Träger) Zuschüsse zum Elternbeitrag 2.808.404 € 3.100.000 € 3.200.000 € 391.596 €

Durch den im Jahr 2019 eingeführten "Elternbeitragszuschuss für die Kindergartenzeit" erhalten die Eltern 

aller Dreijährigen einen Zuschuss i.H.v. 100 EUR/Monat. Die staatliche Förderung wird an die Freien Träger 

durchgereicht.

Mehrausgaben 10.808.080 €Summe

insgesamt
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